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V O R L A G E  G 75-9/2022 

für die Sitzung der Gemeindevertretung am 29.09.2022 
 

Betr.:  Ortsstreife Sicherheitsdienst  
Hier: Ausschreibung 

 
A)  Sachstandsbericht 
B)  Stellungnahme der Verwaltung 
C)  Votum der Fachausschüsse 
D)  Finanzierung 
E)  Umweltverträglichkeit 
F)  Beschlussvorschlag 

 
 
Zu A) 
Der bestehende Vertrag über die Orts-und Strandbestreifung mit dem Sicherheitsdienst ABS läuft 
zum 31.12.2022 aus. Um darüber hinaus die Bestreifung des Ortes und des Strandes sicherzustellen 
ist es erforderlich diese Dienstleistung wieder neu zu beauftragen. 
 
In der Vergangenheit wurde sich in den Gremien grundsätzliche für eine ganzjährige Bestreifung 
ausgesprochen. 

 
So erfolgte auch diesem Jahr die Bestreifung erneut durchgängig. In den Monaten Januar bis April 
sowie September bis Dezember, jeweils Freitag und Samstag, durch eine Sicherheitskraft, zu je 6 
Stunden. Im Mai und Juni erfolgte die Bestreifung grundsätzlich auch jeweils Freitag und Samstag 
sowie zusätzlich an Ferien- u. Feiertagen/zu Veranstaltungen, für jeweils 6 Stunden, durch eine 
Sicherheitskraft. Im Juli und August waren täglich 2 Sicherheitskräfte für je 6 Stunden im Einsatz. 

 
Bereits Ende letzten Jahres hatte die Verwaltung empfohlen die Dienstleistungen des 
Sicherheitsdienstes auszuschreiben. 

 
Zu B) 
Eine Ausschreibung und Vergabe aller Sicherheitsdienstleistungen, in Form eines 
Rahmendienstleistungsvertrages, wie noch Ende letzten Jahres angedacht, empfiehlt sich 
aufgrund der Abgrenzung Gemeinde – EB Tourismus und Kurbetrieb, im Nachhinein 
betrachtet, nicht. 

 
Die Verwaltung empfiehlt aus diesem Grund nur die Dienstleistung „Ortsstreife“ 
auszuschreiben. 

 

Orientiert an den Aufwendungen für die Ortstreife in diesem Jahr (ca. 37.000/netto) und zu 
erwartenden Preissteigerungen aufgrund von Inflation, Mindestlohn, ect., bei der mit einer 
Erhöhung von etwa 20 Prozent gerechnet wird, ist für die Jahre 2023 und 2024 mit Kosten in Höhe 
von jeweils ca. 45.000 €/netto zu rechnen. 

 
Aufgrund der gesetzlich festgelegten Wertgrenze kann demnach eine Verhandlungsvergabe 
erfolgen, was bedeutet, dass 3 Firmen zu Abgabe eines Angebotes angeschrieben und 
aufgefordert werden. 

 
Die Verwaltung empfiehlt die Ausschreibung der Orts- und Strandstreife ganzjährig, identisch 
zu der diesjährigen Bestreifung, für die Dauer von 1 Jahr, mit der Option der Verlängerung um 
max. ein weiteres Jahr, auszuschreiben. 



Ein Entwurf der Angebotsabforderung ist als Anlage zu dieser Vorlage beigefügt.  

 

Zu C) 
  entfällt 

 
Zu D) 
Für die Bestreifung in der beschriebenen Form entstehen dem Haushalt des EB Tourismus und 
Kurbetrieb vorrausichtlich jährliche Aufwendung in Höhe von ca. 45.000 €/netto. 
Die benötigten finanziellen Mittel würden entsprechend im Wirtschaftsplan 2023 und 2024 eingestellt 
werden. 

 

Zu E) 
entfällt 

 
Zu F) 
Die Gemeindevertretung beschließt die Ausschreibung der Sicherheitsdienstleistung 
„Ortsstreife“ und stimmt der Leistungsbeschreibung, den Anforderungskriterien sowie den 
Zuschlagskriterien laut Anlage (Entwurf Angebotsabforderung) zu dieser Vorlage zu. 

 
 
 

Sandra Neubauer 
SG Ordnung/Soziales 

  
  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15 
  
davon anwesend: __ 
 
Ja-Stimmen:  __ 
 
Nein-Stimmen:  __ 
 
Stimmenthaltungen: __ 
 
 
 
  ______________________   ______________________ 
  Jörg Griese     Dr. Benita Chelvier 
  Bürgervorsteher    Bürgermeisterin  


